
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/10/22 98/14/0117
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.2002

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AbgEO;

Rechtssatz

Um Vollstreckungsmaßnahmen als unzulässig anzusehen, reicht es keineswegs aus, auf beim Verfassungs- bzw

Verwaltungsgerichtshof eingebrachte Beschwerden und auf Berufungen hinzuweisen.
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